
41 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates (V. G.P .). 

Regierungsvorlage. 

Bundesverfassungsgesetz vom 00. Fe- von ·Rechts'VoI1schriften (WiederverlalUtJbarungsge-
bruar 1946, betreffend die Aufhebung des· setz - WVG.) ,wirid 'aufgehoben. . ' 

Wiederverfautbarungsgesetzes. 
Der Nationalrat boat beschlossen: 

§ 1. Das VeI1fassungsgesetlZ vom 20. Juni 1945, 
St. G. BI. Nr., 28, IÜber ,die Wäedervedauvbarung 

§ 2. Mit der VolLz.iehuug d~eselS Buooesverfas­
sungsgesettzelS ist die .Bundesregierung 'betraut. 

... .., ~ -. 10-. 

Erläuternde Bemerkungen. 

Im Zuge der mit der Erlassung des Rechts­
OberleitunglS~tlZes (St. G. Bi. iNr. 6/1945) ein­
geleite~en Maßnahmen Ider !Provisorismen StJaats­
reg~erung zu\t" Erneuerung der ösoerreichischen 
RechtooIldnungWlUIIde das VerfassungsgeiSetz vom 
20. Juni 1945 über ,die ,WierderverlautJbarung von 
Rechtsvorschriften, !daJs sogenannte Wiederverlaut­
barungsgesetz, erlassen. Dieses Gesetz sollte als 
zweite, Etappe dieses Emeue1'luntgsproZJeISSeS eine 
umf,asseriJde Akdon zur Wiederverlautlbarung der 
österreichischen Rechtsvorschrii ren ermöglichen. 
Die Verlaullbarung s(,~hst sollte, um eine allzu 
große Belastung des Staats(Bundes)gesetzblattes 
zu v,errneiden, in einer 'Von dem amtlichen Ver­
kündungshlatt 'lln:a:bhängigen "Amtlichen Samm­
lung wiederverlautibarter österreichischer Rechts-

vorschriften" eIlfolgen, Ideren Herausgabe von der 
Osterreichischen Staatsdruckerei besorgt wurde. 

Der Alliierte Rat für Osterreich wünscht, daß 
das Wiederverliaut'barungsgesetlZ wegen UnIV,erein­
barkeit mit der ,geWailnentrennenden parlamenta­
rischen Demokratie ~Ulfgehoben weI'de. 

Diesem Wunsch trägt der vorliegende . GesetlZ­
ennwur:f Rechnung. Der aufhebende Gesetz­
gebungsa;kt muß in ,die IFomn eines VeIlfassungs­
gesetzes gekleidet 'sein, weil einerseillS ,das Wieder­
verlautJbarungsgesetz <als VeIlfassungSigesetz be­
schlossen, anderersei ts hirusichtlid!. dieselS Gesetzes 
der Charakter eines Vierf'assungsgesettzes.im § 19 
des - ,zur Zeit noch nicht publizierten - Ver­
fassungs-übenganglS"ßesetzes 1945 amrechtema.loen 
'Wurde. 
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